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1 Phänomen geistige Behinderung

1.1 Geistige Behinderung oder Lernschwierigkeiten?

Der Begriff der geistigen Behinderung gelangte in Deutschland erstmals im Jahre
1958 durch die »Bundesvereinigung Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind
e.V.«3 in die fachliche und gesellschaftliche Diskussion. Neben einer deskriptiven
Verwendung besaß und besitzt er auch eine deutlich normativ geprägte Seite
(Theunissen 2000, 13; Kulig et al. 2006, 116 f.). In den wissenschaftlichen Diskurs
fand er vor allem durch das Werk »Pädagogik der Behinderten« von Bleidick um
1970 Eingang (Kulig et al. 2006, 117). Seit geraumer Zeit wird er nicht nur kritisch
bewertet, sondern gilt als der »problematischste Begriff in der Heil- und Sonder-
pädagogik« (Mesdag/Pforr 2008, 7). Dederich schätzt die differenzierte Auseinan-
dersetzung mit dem Terminus der Behinderung sogar als eines der »komplexesten
und schwierigsten Probleme der Behindertenpädagogik« (Dederich 2009, 37) ein.

Infolgedessen finden sich in Wissenschaft und Praxis unterschiedliche Bezeich-
nungen für den Personenkreis von Menschen mit geistiger Behinderung vor. So
spricht man beispielsweise von einer kognitiven oder mentalen Beeinträchtigung,
wenngleich jeder dieser Begriffe sich ebenfalls mit Kritik konfrontiert sieht (Lingg/
Theunissen 2018, 13). Die Suche nach einem geeigneten Terminus gestaltet sich
unter anderem deshalb schwierig, da man einerseits den Forderungen der Betrof-
fenen selbst nach einer Umformulierung in »Menschen mit Lernschwierigkeiten«
nachkommen und damit der negativen Konnotation entgegentreten möchte, diese
Bezeichnung der in Deutschland vorherrschenden Abgrenzung zwischen Lernbe-
hinderung und geistiger Behinderung jedoch nicht vollends gerecht werden kann
(Heck 2022, 174). Aus der Perspektive der Interessenvertreter*innen soll mit dem
Begriff der Lernschwierigkeit betont werden, dass auch Menschen mit geistiger
Behinderung lebenslang lernen können, wenn dafür die entsprechenden Entwick-
lungsräume eröffnet werden. Es scheint allerdings fraglich, ob alleine durch den
Begriffswechsel eine Auflösung von Zuschreibungen und Kategorisierungen er-
reicht werden kann (Sigot 2017, 33 f.), oder nicht vielmehr das »gesellschaftliche
Ordnungsformat« (Heite 2010 zit. n. ebd., 34) bestehen bleibt, indemMenschen mit
Lernschwierigkeiten weiterhin in ihrer Differenz zu Menschen ohne Lernschwie-
rigkeiten wahrgenommen werden. In diesem Fall bestünde, wie bei dem Terminus

3 Der Ursprungsname »Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V.« wurde im Jahr 1968
in »Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.« umbenannt. Heute be-
zeichnet sich der Verein als »Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.«
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der geistigen Behinderung die Gefahr, dass individuelle Themen, Wünsche und
Bedürfnisse verborgen bleiben, wenn jegliche Aussagen über Personen durch Zu-
schreibungen gefärbt sind (Radtke 1994, 110). »Die Person selbst […] wird dadurch
zum Randthema. Vor allem tritt sie in ihrem Eigenwillen zurück, in ihrer Sperrig-
keit, in jenen Formen der Besonderheit, die eine tiefergehende, über das Alltägliche
hinausgehende Auseinandersetzung erfordert« (Ahrbeck 2011, 9).

Gleichzeitig stellt sich im fachlichen Diskurs mit Bezugnahme auf den Anspruch
der Inklusion schließlich die Frage, ob nicht gänzlich auf eine Kategorisierung bzw.
begriffliche Zuordnung zu verzichten sei. Allerdings scheint dies mit der Gefahr
unausgesprochener heimlicher Zuschreibungen einherzugehen, die dann nicht
mehr explizit thematisiert werden dürfen und somit keine Bearbeitung erfahren,
wodurch Abwehrprozesse weiter manifestiert werden können. Allein der Entzug der
Begrifflichkeit führt nicht zwangsläufig zu einer Auflösung von wahrnehmbaren
Unterschieden. Gleichzeitig sollte die Realität der Behinderung mit den ihr inne-
wohnenden Themen für die Betroffenen nicht verleugnet werden (Ahrbeck 2011,
9 ff.), um unter anderem Prozesse von Diskriminierung und Fremdbestimmung in
den Blick nehmen und ihnen entgegenwirken zu können. So sind gut gemeinte
Aussagen, wie »Wir alle sind behindert«, vor dem Hintergrund des Wunsches der
Unterstützung von Entstigmatisierung und Anerkennung von Menschen mit Be-
hinderung zwar nachvollziehbar, aber eher als »Verlegenheitsformeln« (Drepper
1998 zit. n. Ahrbeck 2022, 46) einzustufen, die zur Verschleierung von Lebensrea-
litäten beitragen, zumal die Perspektive der Betroffenen hier nicht zwangsläufig
Beachtung findet. In diesem Kontext stellt sich Ahrbeck die Frage, »wie es auf
Menschen mit Behinderung wirken mag, wenn ein Sprachgebrauch gesucht wird,
der vermeidet, was für sie selbst offensichtlich ist« (Ahrbeck 2011, 74)?

Nicht nur bei der Beschäftigung mit den Themen Partnerschaft und Sexualität ist
in der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung eine zentrale Entwick-
lungschance zu sehen. Sie kann umso deutlicher erschwert werden, je weniger die
Realität der Behinderung, auch durch die Verwendung des Begriffs, benannt werden
darf (vgl. Bender 2012). Daran anknüpfend findet in diesem Buch der Terminus der
geistigen Behinderung weiterhin Verwendung, nicht zuletzt, da er eine (inter‐)dis-
ziplinäre Verständigung erlaubt, im wissenschaftlichen Diskurs noch kein Konsens
über eine ähnlich fundierte Bezeichnung existiert (Klauß 2006, o. S.) und er eine
Perspektive auf mögliche Auswirkungen der Diagnose im Kontext der Themen
Partnerschaft und Sexualität ohne Verschleierung ermöglicht, wie auch Pixa-Kettner
bezogen auf die Elternschaft formulierte:

»Ein wichtiger Grund für das Festhalten an der alten Bezeichnung der geistigen Behinde-
rung liegt darin, dass die Brisanz der Thematik des vorliegenden Bandes weniger eindeutig
konnotierter Begriffe wie ›lernbeeinträchtigt‹, ›mit Lernschwierigkeiten‹ o. ä. nicht ent-
schärft werden soll« (Pixa-Kettner 2015, 13, Hervorhebungen im Original).

Um das Anliegen der Betroffenen dennoch nicht zu negieren, wird ausschließlich
von Menschen mit geistiger Behinderung gesprochen und damit der Mensch und
nicht die Beeinträchtigung in den Vordergrund gerückt. Mit dem Bewusstsein
darüber, dass die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung grundsätzlich
äußerst heterogen und jede*r Einzelne in ihrer bzw. seiner Einzigartigkeit zu sehen

1 Phänomen geistige Behinderung
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ist, stehen insbesondere die fortwährenden Abhängigkeitsprozesse (Kunz 2022, 62)
und möglichen Folgen der Diagnose für das Individuum (Cloerkes 2011, 7) im
Vordergrund, die sich erschwerend auf das Ausleben von Partnerschaft und Sexua-
lität auswirken können.

1.2 Ein psychodynamisches Verständnis von
geistiger Behinderung

Im Jahr 2021 lebten rund 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung in
Deutschland, davon 14 Prozent mit geistiger oder seelischer Behinderung (Statisti-
sches Bundesamt 2023, o. S.). Wenngleich die Übergänge zwischen diesen beiden
Behinderungsformen durchaus fließend sein oder vielmehr Doppeldiagnosen auf-
treten können, verwundert es doch, dass andere Behinderungsformen in der Sta-
tistik eine durchaus differenziertere Betrachtung erfahren, wenn beispielsweise
zwischen Schädigungen von Armen und Beinen oder derWirbelsäule unterschieden
wird (vgl. ebd.). Gemeinhin wird mitunter noch angenommen, der geistigen Be-
hinderung läge stets eine organische Schädigung zugrunde, wenngleich Speck be-
reits 1990 betonte, dass bei ca. der Hälfte der Menschen mit geistiger Behinderung
eine solche nicht nachzuweisen sei (Speck 1990, 46 f.). Die aktuelle Klassifikation der
WHO, die ICF4, versucht den Blick weg von einer linearen Zuschreibung auf viel-
schichtige Wechselwirkungen zu erweitern, wie Abbildung 1 verdeutlicht
(c Abb. 1).

Das Modell von 2001 besitzt nicht nur bis heute Gültigkeit, sondern bietet auch
den Referenzrahmen für den Behinderungsbegriff sowie die Bedarfsermittlung im
neuen Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG (Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabe-
gesetz 2023, o. S.).

Gleichwohl lässt sich an der ICF nach wie vor eine medizinische Orientierung
erkennen, die subjektive Biografiespuren der Individuen sowie gesellschaftliche
Zuschreibungen undNormen nicht vollständig erfassen kann (Fischer 2008, 411 ff.).
Eine psychodynamische Annäherung an das Phänomen der geistigen Behinderung
könnte hier den Blick zusätzlich erweitern.

»Über jede mögliche organische Beschädigung hinaus ist […] ein emotional beeinträch-
tigtes Beziehungsgeschehen zu fokussieren, welches eine fundamentale Schwierigkeit of-
fenbart, einem psychodynamischen Druck standzuhalten, ohne zu unbewussten Ver-
schleierungen und Ausblendungen greifen zu müssen« (Gerspach 2008, 32).

Eine Zuordnung zu dem Personenkreis von Menschen mit geistiger Behinderung
umschreibt nicht nur eine gesellschaftliche und professionelle Realität, sondern
wirkt sich auch auf individueller und innerpsychischer Ebene aus. Sie ist als viel-
schichtiges Phänomen anzusehen, welches sich im individuellen Lebenslauf pro-

4 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.

1.2 Ein psychodynamisches Verständnis von geistiger Behinderung
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zessual verändern kann (Mesdag/Pforr 2008, 7 ff.). Sinason unterscheidet zwischen
einer primären und sekundären Behinderung und geht von einer Verbindung
zwischen möglichen Traumata, Schädigungen und behindernden Prozessen aus
(Sinason 2000, 11 ff.). Ein solches Verständnis einer geistigen Behinderung als soziale
Kategorie findet vornehmlich in drei Bereichen ihren Ausdruck: in einer er-
schwerten Beziehungsgestaltung in der frühen Kindheit sowie in eingeschränkten
Kommunikations- und Teilhabemöglichkeiten (Mattner 2008, 17). Durch die Dia-
gnose einer geistigen Behinderung können Veränderungen in der Beziehung zwi-
schen dem Kind und den primären Bezugspersonen entstehen, insbesondere dann,
wenn sie keine Unterstützung in dieser sensiblen Phase erhalten (Jonas 1993, 76).
Dabei geht es keineswegs um individuelle Schuldzuweisungen an die Bezugsper-
sonen, sondern eine verstehende Annäherung an deren mögliches Erleben im
Kontext der Diagnosestellung. Dieses kann von starken Ambivalenzen, Trauer, Wut,
Schock und auch Hoffnungslosigkeit geprägt sein, Emotionen, die neben der Liebe
für das Kind gleichermaßen existieren und durch kränkende und zurückweisende
Erfahrungen durch die Umwelt zuweilen eine Intensivierung erfahren (Pforr 2022,
492). »Eine solche Nachricht bedeutet zumeist eine Beschneidung der Träume, eine
Zensur der Vorstellung, eine Erschütterung des Gewohnten […]. Ein durch Nor-
men geordnetes und an ihnen orientiertes Leben wird zerstört« (Sonnleitner 2018,
31). Nicht selten geht die Konfrontation mit der Diagnose der geistigen Behinde-
rung auch mit dem Erleben eines Identitätsverlustes (Jonas 1991, 98) sowie großen
Unsicherheiten einher. »Sie müssen sich mit Fragen beschäftigen, die ihnen zuvor
fern waren, und bestehende Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung des Kindes

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Körperfunktionen
und -strukturen

Partizipation
(Teilhabe)

Umweltfaktoren
Personenbezogene 

Faktoren

Aktivität

Abb. 1: Schematische Darstellung ICF (aus: Deutsches Institut für Medizinische Dokumen-
tation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2022): ICF. Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, S. 21)
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und ihrer eigenen Lebensplanung revidieren« (Seifert 2014, 25). Die eigenen Vor-
stellungen von »Normalität« geraten auf den Prüfstand, es bedarf zuweilen einer
Auseinandersetzung mit Ohnmacht und Unglaube (Teubert 2020, 45). Insbesondere
die Zeit unmittelbar nach der Diagnosemitteilung beschreiben viele als besonders
herausfordernd, wie auch in der folgenden Aussage einer Mutter deutlich wird:

»So war die Geburt unseres Sohnes mit Down Syndrom ein Ereignis, das die
Familie in ihren Grundfesten erschüttert hat. Mein Mann ist bei der Diagnose-
stellung in Ohnmacht gefallen, ich selbst meinte zum Arzt, dass es sich hier um
eine Verwechslung handeln müsse, und mein Vater wollte den Arzt sprechen, um
den Irrtum zu klären. So etwas sei in unserer Familie schließlich noch nie vor-
gekommen. Und es kann nicht sein, was nicht sein darf. Noch heute, nach all den
Jahren, wenn ich an diese ersten Tage zurückdenke, läuft es mir eiskalt den
Rücken herunter. Wir konnten es alle nicht begreifen. Die erste gemeinsame
Nacht zu dritt zu Hause, die wir komplett durchgeweint haben, mit unserem
kleinen Sohn abwechselnd auf unserem Bauch liegend und mit keiner Perspek-
tive vor uns, unser Leben ein Trümmerfeld, das zumindest glaubten wir, war eine
furchtbare Erfahrung. Der Schmerz über den Verlust unseres ›Wunschkindes‹war
damals überwältigend. Wir konnten uns ein Morgen und Übermorgen über-
haupt nicht mehr vorstellen. Die Zukunft schien zerbrochen« (Carda-Döring et
al. 2006, 30, Hervorhebung im Original).

Eine andere Mutter berichtete uns im Interview:

»[A]ls unsere Tochter auf die Welt kam, die behinderte, dann hat man nur gesagt,
der Arzt nur gesagt, Kinder, die so aussehen, haben was. […] Das ist schon ein
Schlag, wenn man als Eltern sowas gesagt kriegt. Und und dann haben sie lang
herumgedoktert und kam halt alles verzögert. […] Das war schon ne harte Zeit.
Auch das Akzeptieren, dass es so ist« (Elterninterview Frau G, 2016, Z. 339–360).

Eine solche nachvollziehbare emotionale Verfasstheit nach der Diagnosemitteilung
birgt schließlich die Gefahr, dass die emotionalen Anliegen des Kindes nicht adäquat
bedient werden (Fröhlich 1994, 154) und sich die Belastungen der Bezugspersonen
hemmend auf die Abstimmungsprozesse auswirken (Pforr 2022, 492 f.). Sind die
primären Bezugspersonen beispielsweise aufgrund eigener Trauerprozesse nicht
dazu in der Lage, das Gefühl des Kindes in der Interaktion widerzuspiegeln, wird es
dem Säugling erschwert, das eigene innere Empfinden zu erkennen und eine Re-
präsentanz dieser Selbstbefindlichkeit auszubilden, wodurch die Benennung der
eigenen Gefühle und Vorstellungen im Verlauf des weiteren Lebens gehemmt sein
kann (Fonagy 2005, 37 f.). Um zwischen dem realen Gefühlsausdruck der Bezugs-
person und dem gespiegelten Affekt zu unterscheiden, ist eine empathische mar-
kierte Spiegelung von Nöten. Gelingt eine solche Affektspiegelung nicht, kommt es
zu einer realistischen Spiegelung, in der die (negativen) Affekte des Kindes von der
Bezugsperson übernommen und ungefiltert zurückgegeben werden (Gerspach
2008, 38 ff.), wodurch negative Gefühle und Ängste unbearbeitet im Kind zurück-

1.2 Ein psychodynamisches Verständnis von geistiger Behinderung
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bleiben (Preiß 2006, 73). Ein fehlendes Abstimmungs- und Antwortverhalten kann
schließlich die Internalisierung eines »fremde[n] Selbst« zur Folge haben (Fonagy et
al. 2006, 135 ff.), welches wiederum eine überhöhte Anpassung an die Vorstellungen
und Empfindungen der Bezugspersonen begünstigt.

Der Prozess der Spiegelung kann allerdings nicht nur durch eine eingeschränkte
Affektregulation der Bezugspersonen beeinträchtigt werden, sondern auch die In-
teraktions- und Kommunikationsversuche des Kindes werden womöglich aufgrund
der Beeinträchtigung nicht ausreichend verständlich wahrgenommen, wodurch die
nachvollziehbare hohe Verunsicherung ein empathisches Einfühlen erschwert
(Gerspach 2004, 62). So führen neben psychischen Dimensionen auch mögliche
Einschränkungen in Motorik, Wahrnehmung und Kommunikation zu der
Schwierigkeit, im Kindesalter aktiv in die Beziehung zu den Bezugspersonen ein-
zutreten und eine positive Selbstidentität durch die angesprochenen Spiegelungs-
prozesse aufzubauen (Schnoor 1992, 200 ff.).

»Es kann vorkommen, dass der Erwachsene sich schon wieder abgewendet hat, bevor eine
Reaktion erfolgt. Die Mühe des Kindes findet keine Beachtung mehr und damit keine
Antwort. Es passiert leicht, dass das Kind unterfordert wird, weil wir ihm nicht ausreichend
Zeit lassen für seine eigene Reaktion und an seiner Stelle handeln. Ebenso können wir das
Kind überfordern, wenn wir zu viel erwarten. Man sieht dann[,] wie das Kind uns ausweicht
und die Interaktion beendet« (Wolff 1998 zit. n. Gerspach 2022b, 18).

Wie diese Prozesse eine wechselseitige Wirkung entfalten können, möchte ich gerne
an einer Fallvignette illustrieren.

Im Rahmen meiner Arbeit in einer Frühförderstelle besuchte ich einmal wö-
chentlich eine Familie, in die nur wenigeWochen zuvor ein Kindmit Trisomie 21
geboren wurde. Sobald ich die Wohnung betrat, fühlte ich mich regelrecht von
einer wahrnehmbaren Schwere erdrückt. Ich fand Mutter und Säugling zumeist
alleine im Wohnzimmer vor. Das Kind lag auf einer Decke und bewegte sich
kaum, es ging keinerlei Blickkontakt oder motorische Aktivität zur Kontaktauf-
nahme von ihm aus. Die Mutter blickte zumeist ins Leere und meine Kommu-
nikationsversuche wurden von ihr nur spärlich beantwortet. In der Beziehungs-
anbahnung mit dem Kind fühlte ich mich zumeist verloren, wenn ich versuchte,
Interaktionen einzuleiten, die jedoch nicht beantwortet wurden. Nach der
Stunde breitete sich stets eine unmittelbare außerordentliche Erschöpfung in mir
aus, die mir ansonsten in der Arbeit nicht begegnete. Auch nach mehreren Wo-
chen waren keine Entwicklungen für mich wahrnehmbar. Schließlich stand ein
großes Sommerfest des Trägers der Frühförderstelle an, das auf dem Gelände
einer zugehörigen Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung aus-
gerichtet wurde. Ich lud die Familie zu dieser Feierlichkeit ein und die Mutter
sagte nach einigem Widerstreben zu. Nach diesem Tag schien die Stimmung in
der Wohnung deutlich verändert. Die Mutter begrüßte mich wortintensiver und
ich konnte erste direkte Interaktionen zwischen ihr und ihrem Nachwuchs be-
obachten. Nach kurzer Zeit erklärte sie mir, dass sie sich nach der Diagnose-
mitteilung »wie im Nebel« gefühlt habe. All ihre Vorstellungen über das Leben
ihres Kindes schienen aufgrund der Beeinträchtigung mit einem Mal nicht mehr
realisierbar. Die Konfrontation mit älteren Menschen mit geistiger Behinderung
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auf dem Sommerfest, die ihren Alltag in weitestgehender Selbstbestimmung in
derWohneinrichtung verbrachten, ließen erste Hoffnungen und neue Phantasien
über mögliche Entwicklungsräume in ihr aufkeimen. Fortan war eine Basis ge-
schaffen, in der die Mutter ihre höchst ambivalenten Gefühle verbalisieren
konnte, wodurch sich auch entwicklungsfördernde Momente in der Beziehung
zu ihrem Kind anbahnten.

In diesem Kontext ist auch auf die Ausbildung der Mentalisierungsfähigkeit5 zu
verweisen, die bei Menschen mit geistiger Behinderung nicht selten einer Ein-
schränkung unterliegt. Diese ist jedoch nicht vordergründig mit der Diagnose selbst
zu erklären, sondern vielmehr »mit der Resonanz, die geistig behinderte Menschen
insbesondere in emotionaler Hinsicht bei anderen auslösen« (Datler 2006, 77).
Mentalisieren wird als Fähigkeit beschrieben, sich selbst und andere Personen als
Subjekte mit jeweils eigenen mentalen Zuständen zu verstehen und diese mitein-
ander in Verbindung zu setzen (Gerspach 2018, 77). Die Fähigkeit ist als Anlage
angeboren und entfaltet sich insbesondere in den ersten Lebensjahren in Abhän-
gigkeit der Beziehungs- und Bindungserfahrungen mit den Bezugspersonen (Gin-
gelmaier et al. 2021, 30). Nach Datler umfasst diese Kompetenz,

• »sich den inneren Beweggründen des eigenen Verhaltens, aber auch den Beweggründen
des Verhaltens anderer Menschen in verstehender Weise zuzuwenden,

• angemessene Vorstellungen von der ›inneren Welt‹ von Menschen auszubilden,
• sich auch sprachlich/symbolisch mit anderen Menschen über Inhalte der ›inneren Wel-

ten‹ zu verständigen
• und im Prozess des Nachdenkens über innerpsychische Prozesse, die der eigenen Welt

zuzurechnen sind, Emotionen, Wünsche und Impulse ›zu verdauen‹, d.h. in ihrer In-
tensität abzuschwächen und zu lenken« (Datler 2004, 73, Hervorhebungen im Original).

Eine geglückte Ausbildung der Mentalisierungsfähigkeit ist im Erwachsenenalter
beispielsweise daran zu erkennen, inwieweit auf Möglichkeiten zur Selbstreflexion
zurückgegriffen werden kann. Letztere schließt auch eine Vorstellung über die in-
neren Vorgänge der Bezugspersonen ein (Dornes 2006, 169 ff.). Gelingt dies nicht,
bleiben die Personen oft konkretistisch verhaftet oder werden von Zuschreibungen
geleitet, die keinen Raum für unterschiedliche individuelle Erfahrungen der an der
Interaktion beteiligten Menschen eröffnen (Gerspach 2018, 83 f.). So konnten in
einem früheren Forschungsprojekt unterschiedliche Situationen beobachtet wer-
den, die in diesen Kontext eingeordnet wurden und zu konflikthaften Situationen
in Partnerschaften von Menschen mit geistiger Behinderung führten. Beispielsweise
wollte eine Frau die Beziehung zu ihrem Partner beenden, da er von einer Kurbe-
kanntschaft sprach und für sie nicht vorstellbar war, dass er sie damit nicht verletzen

5 Im Modell des Mentalisierens verbinden sich psychodynamische und kognitionspsycholo-
gische Perspektiven. Die Fähigkeit des Mentalisierens bildet sich im Verlauf der Affekt-
spiegelung über den Als-ob-Modus und den Äquivalenzmodus in der Playing-with-reality-
Theorie hin zu einem reflektierenden Modus aus, der die vorangestellten Modi miteinander
vereint, wodurch das Kind durch einen empathischen Eingang der Bezugspersonen lernt,
seine Gedanken und die Realität voneinander zu unterscheiden (Dornes 2004, 180 ff.).
Sichere Bindungserfahrungen wirken sich ebenfalls positiv auf das Mentalisieren aus
(Fonagy 2009, 103).

1.2 Ein psychodynamisches Verständnis von geistiger Behinderung
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wollte, sondern für ihn die einzige Freundschaft, die er bislang in seinem Leben
pflegte, ebenfalls von Bedeutung war (Bender 2012, 183). Wenngleich sich die be-
schriebenen Beziehungserfahrungen vor dem Hintergrund der Diagnose einer
geistigen Behinderung hemmend auf die Ausbildung des Mentalisierens auswirken
können (Datler 2004, 77), sei an dieser Stelle gleichermaßen hervorzuheben, dass
sich die Fähigkeit im Verlauf des gesamten Lebens weiterentwickeln kann (Gin-
gelmaier et al. 2021, 30), wodurch eine Unterstützung in allen Altersphasen sinnvoll
erscheint (c Kap. 5.1). Einen Ausgangspunkt bildet dabei die folgende grundle-
gende Aussage von Sinason: »Behinderte Erwachsene und Kinder werden immer
noch viel zu selten als Personen gesehen, die Worte und Gedanken von Wert in sich
tragen[,] und allzu selten wird ihnen eine Möglichkeit geboten, sie zu übersetzen
oder übersetzen zu lassen« (Sinason 2000, 12).

Darüber hinaus sind in eine psychodynamische Betrachtung des Phänomens der
geistigen Behinderung etwaige Operationen und Krankenhausaufenthalte und
damit einhergehende psychische Auswirkungen mit einzubeziehen. Auch krän-
kende Zurückweisungen oder fehlende Anerkennung in »einer auf optimale Leis-
tungsfähigkeit getrimmten Gesellschaft« (Gerspach 2022a, 72) können sich negativ
im Selbsterleben abbilden und ein Gefühl der Unzulänglichkeit begünstigen, wel-
ches Menschen mit geistiger Behinderung primär in sich selbst verorten und durch
eine Anpassung an ihre Umwelt auszugleichen versuchen (de Groef 1997, 24).

Eine weitere Perspektive liefert der Blick auf Kinder mit starken Entwicklungs-
verzögerungen aufgrund psychosozialer Faktoren, die nicht selten die Diagnose
einer geistigen Behinderung erhalten, insbesondere dann, wenn die Familie sozial
benachteiligter Herkunft ist (Pforr 2022, 493). Auch hier möchte ich ein Beispiel aus
meiner Arbeit in der Frühförderstelle anführen.

Der Mutter eines Jungen, der wenige Monate vor der Einschulung stand, wurde
vom Kinderarzt und den Erzieherinnen im Kindergarten dringend empfohlen,
Frühförderung für ihren Sohn in Anspruch zu nehmen. Der Erstkontakt gestal-
tete sich schwierig, da der Vater des Kindes derzeit inhaftiert war und zunächst
kein Treffen in der elterlichen Wohnung stattfinden durfte. So verabredeten wir
die ersten Termine im Kindergarten, den der Junge allerdings nur unregelmäßig
besuchte. Ich erlebte ein durchaus aufgeschlossenes und neugieriges Kind, dem es
jedoch schwerfiel, sich motorisch und sprachlich auszudrücken, Regelspielen zu
folgen oder sich in Interaktion mit anderen Kindern zu begeben. Schnell be-
schlich auch mich die Idee einer Entwicklungsverzögerung, ich hatte jedoch
ebenso wie die engagierten Fachkräfte vor Ort den Eindruck, dass das Kind
bislang noch nicht alle seine Entwicklungspotenziale ausschöpfen konnte. Nach
wenigen Wochen war schließlich ein erstes Gespräch mit der Mutter in ihrem
Zuhause möglich. Auch sie wirkte aufgeschlossen und zugewandt auf mich und
sie berichtete mir schnell, dass sie erst seit wenigen Monaten in Deutschland lebte
und sich seit der kurz nach ihrer Ankunft erfolgten Inhaftierung ihres Mannes in
einer Art Schockzustand befand, der es ihr bislang verunmöglichte, in ihrem
neuen Zuhause anzukommen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr einsam war und
verstand ihre Offenheit als Möglichkeit, sich endlich ausdrücken zu können. Die

1 Phänomen geistige Behinderung
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beschriebenen Belastungen spiegelten sich auch im Zustand derWohnung wider.
Ihr Sohn hatte lediglich ein kleines Auto als Spielzeug und schlief in einem
Gitterbett für Kleinkinder, das ihr von einer Nachbarin geschenkt wurde. Seine
Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten schienen durch die besondere
Familiensituation nachhaltig eingeschränkt. Es ist den feinfühligen Kita-Fach-
kräften zu verdanken, die nicht nur die Mutter nach Kräften unterstützen, son-
dern auch nicht eigenen Zuschreibungen unterlagen, die diesem Jungen leicht
das Bild eines Kindes mit geistiger Behinderung hätten attestieren können. Der
Glaube an seine Entwicklungschancen und die fortwährende Begleitung führten
schließlich dazu, dass das Kind regelbeschult und die drohende Behinderung
abgewendet werden konnte.

All diese unterschiedlichen Aspekte stellen zuweilen reale (Beziehungs‐)Erfahrun-
gen für Menschen mit geistiger Behinderung dar, die sich auf das Erleben von
Partnerschaften im weiteren Verlauf des Lebens auswirken können. Bevor diese
Sichtweise in Kapitel 3 (c Kap. 3) weiter ausdifferenziert wird, scheint es jedoch
angemessen, grundsätzliche Überlegungen zur Thematik von Partnerschaft, Se-
xualität und geistiger Behinderung auf der Ebene des professionellen Handelns
anzustellen.

1.2 Ein psychodynamisches Verständnis von geistiger Behinderung
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2 Grundlegende Aspekte professionellen
Handelns im Bereich von Partnerschaft,
Sexualität und geistiger Behinderung

2.1 Einleitende Gedanken zum Bedarf eines
»behinderungsspezifischen« Blickwinkels

Mit Blick auf ein professionelles Handeln im Bereich von Sexualität und Partner-
schaft bei Menschen mit geistiger Behinderung muss zunächst die Frage erlaubt
sein, ob es überhaupt einer spezifischen Auseinandersetzung bedarf oder auf diese
Weise vielmehr »die damit einhergehende ›Behinderung der Sexualität‹ reprodu-
ziert« (Trescher/Börner 2014, o. S., Hervorhebung im Original) wird? Können wir
von einer Sexualpädagogik der Vielfalt (Sielert 2015) ausgehen oder gewährleistet
erst ein expliziter Blick auf die dem Thema innewohnenden anhaltenden Heraus-
forderungen und Chancen für Menschen mit Behinderung einen differenzierten
fachlichen Umgang (Ortland 2020, 19 ff.)? Ortland argumentiert in dieser Frage wie
folgt:

»Müssten viele Menschen mit Behinderungen nicht mit der Negierung ihrer Sexualität, der
Tabuisierung sexueller Themen, mangelnder Sexualerziehung, segregierenden gesell-
schaftlichen Tendenzen sowie Stigmatisierungen im alltäglichen Lebenskontext und noch
vielen weiteren Erschwernissen von Aktivität und Teilhabe leben, so bräuchten wir keine
›behinderungsspezifische‹ Sexualpädagogik« (ebd., 9, Hervorhebung im Original).

Kunz wiederum resümiert: »Die Fachliteratur formuliert übereinstimmend, dass es
keine behinderungsspezifische Sexualität gibt bzw. geben kann« (Kunz 2022, 63),
wodurch zu schlussfolgern wäre, dass auch eine behinderungsspezifische Unter-
stützung von Sexualität nicht angemessen erscheint.

Sicherlich läuft eine exklusive Betrachtung von Sexualität und Partnerschaft bei
geistiger Behinderung Gefahr, die Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen nur
vor dem Hintergrund determinierter und zugestandener Grenzen zu reflektieren
(Trescher/Börner 2004, o. S.). Ein Bewusstsein über ebendiese kann allerdings nicht
unter Bezugnahme auf ein »abstraktes Normalitätstheorem« (Ahrbeck 2011, 10)
gelingen, sondern muss sich an den konkreten Lebensrealitäten orientieren
(Brückner 2017, 39), die keine ausschließlich objektiv zu betrachtenden Bedin-
gungen darstellen, sondern auch subjektive Empfindungen und Realitätskon-
struktionen sowie soziale Normvorstellungen einbeziehen (Krüger 2009, 18). Dabei
geht es keineswegs um eine defizitorientierte Sichtweise auf geistige Behinderung,
sondern vielmehr darum, die Realität der Beeinträchtigung und deren mögliche
Folgen nicht zu nivellieren, denn »[d]ie besonderen Einschränkungen, die behin-
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